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Sozialhilfe für von Grundsicherungsleistungen (SGB II) ausgeschlossene EU-Bürger? 
 
 Celle/Bremen, den 17. März 2016 
 
Der 9. und der 15. Senat des Landessozialgerichts (LSG) Niedersachsen-Bremen sind mit zwei aktu-
ellen Entscheidungen der Auffassung des Bundessozialgerichts (BSG), dass EU-Bürger einen An-
spruch auf Sozialhilfe haben, wenn sie von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II ausge-
schlossen sind, entgegen getreten. Damit wird die Rechtsfrage der Gewährung von Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts an arbeitsuchende EU-Bürger weiterhin nicht einhellig beantwortet. 
 
Der Europäische Gerichtshof hatte in seiner Entscheidung vom 15. September 2015 (C-67/14) fest-
gestellt, dass der Ausschluss von EU-Bürgern von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nach § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II (Gesetztestexte siehe unten) europarechtskonform ist. 
 
Das Bundesozialgericht (BSG) hat sich daraufhin dieser Rechtsprechung angeschlossen. Allerdings 
hält es dann einen Anspruch der EU-Bürger auf laufende Sozialhilfe (nach dem 3. Kapitel des SGB 
XII) für gegeben. Es hat ausgeführt, dass materiell nicht freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger im 
Einzelfall Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Recht der Sozialhilfe als Ermessensleistung beanspru-
chen können; das Ermessen des Sozialhilfeträgers sei im Regelfall bei einem verfestigten Aufenthalt 
nach mindestens sechs Monaten auf Null reduziert (vgl. z.B. BSG, Urteil vom 3. Dezember 2015 - B 4 
AS 44/15 R). 
 
Der 15. Senat des Landessozialgerichts (LSG) Niedersachsen-Bremen hat nun im Rahmen eines 
Eilverfahrens entschieden, dass EU-Bürger nicht automatisch ab dem 7. Monat Anspruch auf laufende 
Leistungen (Sozialhilfe nach dem 3. Kapitel des SGB XII) haben. Von einer Ermessensreduzierung 
auf Null könne entgegen der Rechtsprechung des BSG (Urteil vom 3. Dezember 2015, Az. B 4 AS 
44/15 R) nicht ausgegangen werden. Der 15. Senat hat vielmehr erläutert, dass sich der Anspruch 
von EU - Bürgern, die durch § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II vom ALG II - Bezug ausgeschlossen werden, 
gemäß § 23 Abs. 3 S. 1 und Abs. 1 S. 3 SGB XII auch bei einem mehr als sechsmonatigen Aufenthalt 
im Bundesgebiet nur auf eine fehlerfreie, von den Umständen des Einzelfalles abhängige Ermessens-
entscheidung des Sozialhilfeträgers beschränke. Bei der Ermessensentscheidung sei z.B. zu berück-
sichtigen, welche Umstände der Ausreise ggf. auch längerfristig entgegenstünden (Beschluss vom 7. 
März 2016 - L 15 AS 185/15 B ER; Vorinstanz: Sozialgericht Bremen; veröffentlicht bei 
www.sozialgerichtsbarkeit.de). 
 
 
Der 9. Senat des LSG Niedersachsen-Bremen hat darüber hinaus gehend in einem weiteren Eilver-
fahren entschieden, dass EU-Bürger, die nach § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II vom Bezug von Leistungen 
nach dem SGB II ausgeschlossen sind, auch keinen Anspruch auf laufende Sozialhilfe haben. Der 
Gesetzgeber habe diesen Personenkreis nicht nur bewusst von Leistungen nach dem SGB II ausge-
schlossen. Er habe auch ausdrücklich nicht gewollt, dass die betroffenen EU-Bürger dann stattdessen 
(in derselben Höhe) Sozialhilfe nach dem SGB XII - 3. Kapitel - Hilfe zum Lebensunterhalt - erhalten.  
 
Der 9. Senat hat erläutert, dass der Gesetzgeber den Ausschluss Erwerbsfähiger von Leistungen der 
Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt) in § 21 Satz 1 SGB XII festgelegt habe. Damit seien die aus 
Rumänien stammenden, erwerbsfähigen Antragsteller und ihre Angehörigen von laufenden Leistun-
gen der Sozialhilfe nach dem SGB XII von vornherein ausgeschlossen.  
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Darüber hinaus hat der 9. Senat erläutert, dass der Gesetzgeber mit § 23 Abs. 3 Satz 1 SGB XII noch 
einen weiteren Ausschlussgrund geschaffen hat. Soweit aus dieser Vorschrift gefolgert wird, dass 
dann zumindest ein Anspruch auf eine fehlerfreie Ermessensentscheidung des Sozialhilfeträgers nach 
§ 23 Abs. 1 Satz 3 SGB XII bestehe, kann dies ebenfalls nicht zur Gewährung von Hilfe zum Lebens-
unterhalt (HLU) führen. Denn die HLU ist von dem Anspruch auf eine Ermessensentscheidung nach 
§ 23 Abs. 1 Satz 3 SGB XII nicht erfasst. 
 
Diese Entscheidung des Gesetzgebers kann, so der 9. Senat, nach dem Grundsatz der Gewaltentei-
lung nur vom demokratisch legitimierten Parlament oder vom Bundesverfassungsgericht ggf. geändert 
werden (Beschluss vom 22. Februar 2016 - L 9 AS 1335/15 B ER -; Vorinstanz: Sozialgericht Lüne-
burg; veröffentlicht bei www.sozialgerichtsbarkeit.de). 
 
Weitere Senate des LSG-Niedersachen-Bremen, darunter auch der für das SGB XII (Sozialhilfe) 
zuständige 8. Senat, hatten die vorgestellten Rechtsfragen seit der Entscheidung des BSG vom 
3. Dezember 2015 noch nicht zu entscheiden.  
 
Die Rechtsfragen werden von den Instanzgerichten derzeit nicht einheitlich beantwortet. Die folgend 
benannten Entscheidungen lehnen einen Anspruch auf Sozialhilfe ab: LSG Rheinland-Pfalz, Be-
schluss vom 11. Februar 2016 - L 3 AS 668/15 B ER -; LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 22. 
Januar 2016 - L 29 AS 20/16 B ER -). Einen Anspruch auf Sozialhilfe bejahen beispielsweise zwei 
Senate des LSG Berlin Brandenburg (Beschlüsse vom 21. Dezember 2015 - L 25 AS 3035/15 B ER -, 
und vom 15. Januar 2016 - L 28 AS 3053/15 B ER).  
 
 
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954 ) - Fassung vom:  20.12.2011 - zitiert nach juris 
 Blaue Hervorhebung durch die Pressestelle des Landesozialgerichts Niedersachsen-Bremen, um 
das Auffinden der in den Entscheidungen genannten Textpassagen zu erleichtern 
 
§ 7 Leistungsberechtigte 
(1) 

1
Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen, die  

1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben, 
2. erwerbsfähig sind, 
3. hilfebedürftig sind und 
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben 
(erwerbsfähige Leistungsberechtigte). 

2
Ausgenommen sind  

1. Ausländerinnen und Ausländer, die weder in der Bundesrepublik Deutschland Arbeitnehmerinnen, 
Arbeitnehmer oder Selbständige noch aufgrund des § 2 Absatz 3 des Freizügigkeitsgesetzes/EU freizü-
gigkeitsberechtigt sind, und ihre Familienangehörigen für die ersten drei Monate ihres Aufenthalts, 
2. Ausländerinnen und Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeit-
suche ergibt, und ihre Familienangehörigen, 
3. Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes. 
3
Satz 2 Nummer 1 gilt nicht für Ausländerinnen und Ausländer, die sich mit einem Aufenthaltstitel nach 

Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. 
4
Aufenthaltsrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt. 

(2) … 
 
 
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezem-
ber 2003, BGBl. I S. 3022) - Fassung vom: 24.03.2011 - zitiert nach juris 
 
§ 21 Sonderregelung für Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch)  

 
1Personen, die nach dem Zweiten Buch als Erwerbsfähige oder als Angehörige dem Grunde nach 
leistungsberechtigt sind, erhalten keine Leistungen für den Lebensunterhalt. 2Abweichend von 
Satz 1 können Personen, die nicht hilfebedürftig nach § 9 des Zweiten Buches sind, Leistungen nach § 36 
erhalten. 3Bestehen über die Zuständigkeit zwischen den beteiligten Leistungsträgern unterschiedliche 
Auffassungen, so ist der zuständige Träger der Sozialhilfe für die Leistungsberechtigung nach dem Drit-
ten oder Vierten Kapitel an die Feststellung einer vollen Erwerbsminderung im Sinne des § 43 Absatz 2 
Satz 2 des Sechsten Buches und nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens an die Entscheidung der 
Agentur für Arbeit zur Erwerbsfähigkeit nach § 44a Absatz 1 des Zweiten Buches gebunden. 

http://www.sozialgerichtsbarkeit.de/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fln/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR295500003BJNE009102308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fln/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR198600004BJNE000203116&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/fln/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR107410993BJNE000109116&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


 
- 3 - 

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezem-
ber 2003, BGBl. I S. 3022) Fassung vom:02.12.2006 - zitiert nach juris 
 
§ 23 Sozialhilfe für Ausländerinnen und Ausländer 

(1) 1Ausländern, die sich im Inland tatsächlich aufhalten, ist Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe bei Krank-
heit, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfe zur Pflege nach diesem Buch zu leisten. 
2Die Vorschriften des Vierten Kapitels bleiben unberührt. 3Im Übrigen kann Sozialhilfe geleistet wer-
den, soweit dies im Einzelfall gerechtfertigt ist. 4Die Einschränkungen nach Satz 1 gelten nicht für 

Ausländer, die im Besitz einer Niederlassungserlaubnis oder eines befristeten Aufenthaltstitels sind und 
sich voraussichtlich dauerhaft im Bundesgebiet aufhalten. 5Rechtsvorschriften, nach denen außer den in 
Satz 1 genannten Leistungen auch sonstige Sozialhilfe zu leisten ist oder geleistet werden soll, bleiben 
unberührt. 
 
(2) Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes erhalten keine Leistungen der 
Sozialhilfe. 
 
(3) 1Ausländer, die eingereist sind, um Sozialhilfe zu erlangen, oder deren Aufenthaltsrecht sich 
allein aus dem Zweck der Arbeitssuche ergibt, sowie ihre Familienangehörigen haben keinen An-
spruch auf Sozialhilfe. 2Sind sie zum Zweck einer Behandlung oder Linderung einer Krankheit einge-

reist, soll Hilfe bei Krankheit insoweit nur zur Behebung eines akut lebensbedrohlichen Zustandes oder 
für eine unaufschiebbare und unabweisbar gebotene Behandlung einer schweren oder ansteckenden 
Erkrankung geleistet werden. 
 
(4) Ausländer, denen Sozialhilfe geleistet wird, sind auf für sie zutreffende Rückführungs- und Weiter-
wanderungsprogramme hinzuweisen; in geeigneten Fällen ist auf eine Inanspruchnahme solcher Pro-
gramme hinzuwirken. 
 
(5) 1In den Teilen des Bundesgebiets, in denen sich Ausländer einer ausländerrechtlichen räumlichen 
Beschränkung zuwider aufhalten, darf der für den tatsächlichen Aufenthaltsort zuständige Träger der 
Sozialhilfe nur die nach den Umständen unabweisbar gebotene Leistung erbringen. 2Das Gleiche gilt für 
Ausländer, die einen räumlich nicht beschränkten Aufenthaltstitel nach den §§ 23, 23a, 24 Abs. 1 oder § 
25 Abs. 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes besitzen, wenn sie sich außerhalb des Landes aufhalten, in dem 
der Aufenthaltstitel erstmals erteilt worden ist. 3Satz 2 findet keine Anwendung, wenn der Ausländer im 
Bundesgebiet die Rechtsstellung eines ausländischen Flüchtlings genießt oder der Wechsel in ein ande-
res Land zur Wahrnehmung der Rechte zum Schutz der Ehe und Familie nach Artikel 6 des Grundgeset-
zes oder aus vergleichbar wichtigen Gründen gerechtfertigt ist. 

 


